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Die wohl wichtigste Voraussetzung für eine gelungene Integration sind im Kanton Basel-Stadt 
genügende Deutschkenntnisse. 

Die Unterzeichnenden sind der Meinung, dass die Erteilung und die Verlängerung einer 
Aufenthaltsbewilligung mit der Bedingung verbunden werden soll, dass der Gesuchsteller bzw. die 
Gesuchstellerin sich verpflichtet, sich innerhalb von zwei Jahren Deutschkenntnisse auf dem 
Sprachniveau A2 gemäss dem gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen des 
Europarates sowie innerhalb von fünf Jahren Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B1 desselben 
Referenzrahmens anzueignen. Dieses Sprachniveau soll auch Voraussetzung zur Erlangung einer 
Niederlassungsbewilligung sein. Bei Nichterfüllung der sprachlichen Anforderung kann eine einmalige 
Nachfrist von einem Jahr gewährt werden. Verfügt der Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin auch 
danach nicht über die verlangten Deutschkenntnisse, soll die Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden. 

Zudem soll nur eingebürgert werden dürfen, wer bei Gesuchseinreichung mündliche Deutschkenntnisse 
auf dem Sprachniveau B2 und schriftliche Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B1 gemäss dem 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarates vorweisen kann. 

Die Unterzeichnenden stellen dem Grossen Rat deshalb den Antrag, den Regierungsrat zu verpflichten, 
dem Parlament innert eines Jahres eine gesetzliche Grundlage zu unterbreiten, welche es ermöglicht, 
das Ansinnen der Unterzeichnenden umzusetzen. 
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